




1. Korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und Symbol der 
„durchgestrichenen Mülltonne“  

Die durchgestrichene Mülltonne auf Elektroaltgeräten bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet 
sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die 
Entsorgung über die Restmülltonne, die gelbe Tonne oder den gelben Sack ist gesetzlich 
untersagt. Enthalten die Geräte Batterien, Akkumulatoren oder Lampen, die nicht fest verbaut 
sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Gerätealtbatterien entsorgt 
werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG 
eingerichteten Rücknahmestellen abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der 
Altgeräte sichergestellt ist. 
Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen können Sie sich über die folgende 
Internetseite anzeigen lassen: https://e-schrott-entsorgen.org/

3. Datenschutz
Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das 
Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich 
sind.
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